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*fr . 49 Diez , Dienstag den 27. Februar 1917 57 Jahrgang

Amtlicher $ etl*

Betr. Auckerverkauf.
Gegen jeden Nummerabschnitt 5 der Zuckerkarte de)

Unterlahnkreises können in der Zeit vom 1. bis 31. März
1917 in den Kolonialwarengeschästen

750 Gramm Zilkei oder Kandis.
entnommen werden. Die Herren Bürgermeister werden ec
sucht, dies ortsüblich bekannt zu machen.

Kreiszuckerstelle.
' Mies._
Abt . II. Tgb.-Nr . 2047.

Coblenz, den 22. Februar 1917.

Betr : Jugendfürsorge

Bekanntmachung.
Tie Verordnung der Kommandantur bctr . Jugendfür¬

sorge vom 5. 10. 1916, Abt . II. Nr . 13682 , erhält in Zisfer 3
folgenden Zusatz:

„Von beginnender Dunkelheit an, das heißt eine Stunde
nach Sonnenuntergang , dürfen sich Jugendliche nicht n:ehr
ohne gehörigen Grund aus öffentlichen Straßen , Wegen oder
Plätzen aushalten ."

Kommandantur Coblenz-Ehrenbreitstein.
Der Kommandant:

* v. Luckwald.
Generalleutnant.

m I b Tgb.-Nr . 3159.
Coblenz, den 23. Februar 1917.

Verordnung.
Aus Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand

vom 4 «6. 1851 in der Fassung des Gesetzes vom 11. 18. 1915

bestimme ich für den Befehlsbereich der Festung Coblenz-
Ehrenbreitstein:

Verboten  ist:
1. Die Herstellung einer Druckschrift ohne die in 8 6 des

Gesetzes über die Presse vorgeschriebenen Vermerke der
Namen und Wohnorte des Druckers und des Verlegers
oder Herausgebers.

I 2. Die Verbreitung von Druckschriften, die oben genannte
Vermerke nicht tragen , durch Boten , Zettelverteiler,
Kolporteure oder sonstwie.

3. die Aufbewahrung von Druckschriften der vorbezeich-
neten Art , sofern aus den Umständen, insbesondere der
Anzahl der aufgefundcnen Stücke, auf die Absicht einer
Verbreitung zu schließen ist.
Zuwiderhandlungen werden, ,ofern nach den allgemei¬

nen Strafbestimmungen nicht eine höhere Strafe verwirkt
ist, mit Gefängnis bis zu einem Jahre , beim Bvrliegen
mildernder Umstände mit -Hast oder Geldstrafe bis zu 1500
Mark bestraft.

Kommandantur Coblenz-Ehrenbreitstein.
Der Kommandant:

v. Luckwald.
Generalleutnant.

J .-Nr . II. 1841. . Diez,  den 26. Februar 1917.
An vte Herren Bürgermeister

Betr . den Berkehr mit Web-, Wirk» Strick-
und Schuhwaren.

Die mit Umdruckverfügung vom 22. F.brnar d. Js .,
J .-Nr . II. 1841, geforderte Anzeige über die im Monat Fe¬
bruar 1917 erteilten Bezugsscheine über Stoffe zur Ober¬
kleidung usw. ist mir ordnungsmäßig ausgefllllt bis spä¬
testens zum 3. März  d . Js . einzureichen.

Eventl . ist Fehlanzeige zu erstattet.
Der angesetzte Termin ist genau einzu¬

halten.
Der « orfitzenve »es « retsanssKnste ».

Dudarstadt. j
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&ctrffft:  Heubestanveausn,hme.
Zum Zwecke der Sicherstellung ver dem Kreise auferleg-

teii Heulieferung und um einen Uebcrblick über die vorhan¬
denen Heuvorräte zu gewinnen, hat der Herr Regierungs¬
präsident in Wiesbaden eine Bestandsaufnahme an ,Hev
nngeordnet , und zwar soll diese gleichzeitig mit der am
1. März ds. Js . stattfindenden Kartvffelbestandsaufnahme
erfolgen. Der Aufnahme unterliegt Heu aller Art , insbe¬
sondere auch .Heu von Klee und anderen Futterpflanzen.
Ich ersuche deshalb die Herren Bürgermeister , mit der Bor-
ratserhebung am l . März Vs. Js . auch gleichzeitig durch die

vts * um ßV SÄiStj b » . 3 « : tu einer » ii ^ iKtfanj,
welche mrfzurechnen ist, nach untenstehendem Muster hier-
her anzuzeigen. Bei der Schätzung kann angenmnmÄl wer¬
den, das' auf den Kubikmeter 100 Pfund Heu entfallen

Die Termin ist unter allen Umständen genau rinzu-
halten , da ich selbst höheren Orts weiter berichten muß.

Die für den Heeresbedarf sichevgestellten, also noch
nicht gelieferten Mengen sind mitzuzahlcn.

Der Vorsitzende des KreisauSschusie».
Duderstadt.

Nachweisung
der Heubestände in der Gemeinde. am 1. März 1917.

Lfd.
Nr. Name des Besitzers

An Heu,
auch Heu von

Kleeu. anderen
Futterpflanzen
sowie Grunimet
sind vorhanden

Ztr.

An Vieh wird
gehalten:

Pferde Rind¬
vieh

Schafe
und'

Ziegen

Zur
Durchhaltung
der Viehbe¬
stände sind
erforderlich

Ztr.

Mithin
lieber-
schuß

Ztr

Be¬
merkungen

f

Nachtrags-Verordnung
über die Brschräskung des Kohlenverbrauchs.
Die Gültigkeitsdauer ineiner Verordnung vom 9. Fe¬

bruar v. Js . (Reg.-Amtsblatt Nr . 6, Pos. 77) wird hier¬
durch bis einschließlich Sonntag , den 4. März d. Js . ver¬
längert.

Wiesbaden, den 81. Febrnar 1917.

Der Regierungs - Präsident.
In Vertretung:
gez. : v. Gizhckt.

Abt . ITIb. Tgb.-Nr . 2417/680.
Frankfurt a . M .. den 10. Februar 1917.

Betr.: Berkanf von Ferngläsern und Objektiven
für Photographie und Projektion.

Beroidnung.
Paragraph 8 der Verordnung betr . das Verbot des Ver¬

kaufs von Ferngläsern und Objektiven für Photographie und
.Projektion vom 6. 10. 1916 — III b 19 525/5982 - wird
dahin abgeändert:

„Wer den Vorschriften der 8§ I. 2 und 5 zust iderhan-
delt, oder zn einer Nebertretung der 88 1, 2 und 5 auf¬
sordert oder anreizt , wird , sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Gefängnis
bis zn einem Jahre bestraft . Sind mildernde Umstände vor¬
handen, so kann auf Hast oder auf Geldstrafe bis zu 1500
Mark erkannt werden."

| Vornahme von Havssammluugk« bei den kath. Ein¬
wohnern des Reg. Bez. Wiesbaden im Jahr 1917 betr.

Laut Mitteilung des Herrn Obcrpräsidcnten vom 27.
Dezember v. I . sind für das Jahr 1917 folgende Hausfamm-
lungen bewilligt worden:

1. der Diüzesan-Knabenerziehungsanstast in Marienhausen
sowie dein Fürsorgeverein Johannisstift in Wiesbaden
bei den katholischen Einwohnern des Reg.-Bez. Wies¬
baden.

2. dem Kirchenvorstand der katholischen Gemeinde Frank¬
furt a. Bi für die katholische Armenanstelt daselbst
bei den katholischen Einwohnern der Stadt Frankfurt
ohne Vororte.

3. dem Hospiz zum hl. Geiste in Wiesbaden bei den katho¬
lischen Einwohnern der Stadt Wiesbaden.
Im Einvernehmen mit dem .Herrn Oberpräswenten

haben wir bestimmt, daß die Haussammlung
1. für die Knabenerziehungsanstalt in Marienhausen iin

November,
2. des Fürsorgevercins Johannisstift in Wiesbaden im

April,
3. für die katholische Armenanstalt in Frankfurt im Juli.
4. des Hospizes zusn hl. % ifte in Wiesbaden ebenfalls

im Juli stattfinden soll.
Ueber die Kollekte für die Knabenerziehungsanstalt m

Marienhausen werden noch wettere Anordnungen gegeben
werden.

Limburg , den 19. Januar 1917.
Bischhöfliches Ordinariat.

Dr. Höhler.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkammando.

Der stellt'. Kommandierende General:
Riedel,

Generalleutnant.

l. 1352. Diez,  den 23. Februar 1917.
Wird veröffentlicht.

Lee Ktznigl. Landrat:
I . k -r

Zinn»ermann. .Le X-
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Aus Aulcr ^ "bei ; mtt 15 . SSebmax f̂tatt ^ n 'bext 'ben <ä * 1) e
bung der Bestände an gedroschenem und un-
gedroschenem Getreide und der für den 1. März
angeordncten Aufnahme der Viehbestände «.
Kartoffclvorräte gestatte ich mir auf die große Be¬
deutung hinzuweisen, die eine Aufklärung aller lanowrrt-
schaftlichen Kreise über die Tragweite dieser Maßnahmen
besitzt.

Diese Bestandsaufnahmen stellen erneute Anforderun¬
gen an die Zeit und Arbeitskraft der Landwirte und der zum
größten Teil mit Amtsgeschästen wie mit eigenen landwirt-
schastlichen Arbeiten überlasteten ländlichen Ortsbehörden.

Aeußerste Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit aller Betei¬
ligten ist bei ihrer Durchführung aber vaterländische Pflicht.
Es gilt dadurch die Versorgung unseres Heeres und oer zum
großen Teil mit Arbeiten für die Rüstung des Heeres be¬
schäftigten städtischen Bevölkerung zu sichern. Ihre Arbeits¬
kraft muß durch richtige Einteilung und geregelte Zuführung
der notwendigen Lebensmittel weiter erhalten werden, da¬
mit unsere tapferen Truppen niit allem versehen iverden,
was zum Siege nötig ist. Vorbedingung für das Gelingen
des Werkes der Sicherung unserer Bolkserirährung ist eine
möglichst genaue und zutreffende Uebersicht
über alle jetzt vorhandenen Vorräte.  Millionen
von landwirtschaftlichen Betrieben müsien ast° der Abliefe¬
rung des Notwendigen Mitwirken . Auf jeden einzel-
nenBetrieb,magernochsoklein , ein,kommt
e s a n.

Die deutschen Landwirte und Landwirtsfrauen werden
auch in diesem Falle ihre Pflicht gegen das Vaterland er¬
füllen . Sie werden dafür sorgen, daß ihre Bestände jo
genau als möglich ausgenommen werden, daß jodann die
ihnen obliegenden Ablieferungen voll und rechtzeitig ge¬
schehen und daß auch die Bestellung zur neuen
Ernte  trotz aller Schwierigkeiten so gut und sorgsam wie
irgend möglich erfolgt . Kein Soldat , kein Rüstungsarbeiteö,
keine Kriegerfamilie darf Mangel leiden durch eine Ver¬
säumnis des Landmannes . Er hat die hohe und heilige
Pflicht , dem deutschen Volke sein tägliches Brot zu liefern
und es dadurch unüberwindlich zu machen gegenüber dem
Aushungerungsplan unserer Feinde, der sich jetzt an ihnen
selber- rächt.

Der Reichskanzler
von Bethmann Hollweg

M . 1223. Diez,  den 23. Februar 1917.
« » die Herren Bürgermeister des Kreises.

Betr . Zurückstellung und Beurlaubung Wehr¬
pflichtiger in landwirtfchaftl. Betrieben.

«Y«v>.S «Vy>j,\ ixcVcI|xw.  Ml \xx town kux  xcSWo 'xxw '3 >\ vxOĉ ViX,x\ va (\ 's>-X
Fxüpchh -rtzvelreUung tae -beim Tfttfcbw-
stehenden Mannes unumgänglich nctros ivoig ist,
ist erst Urlaub Kr diesen zu beantragen . Es K dabei stets
vor Augen zu halten , daß durch die große Ausdehnung des
gesamten Kriegsschauplatzes alle irgendwie verfügbarer.
Mannschaften an der Front dringend benötigt werden.

Urlaubsanträge ,denen keine dringende Notwen¬
digkeit  zu Grunds liegt, müssen daher abgelehnt werben.

Was die UrlaubSanträgefür Mann schäften
des Besatzungsheeres  angeht , so ist bestimmt wor¬
den, daß Kr diese in Zukunft ein neues Formular A zu
verwenden ist, welches in der benötigten Anzahl in der
Druckerei Sommer in Diez und Bad Ems bezogen werden
kann. Ein Formularmuster geht Ihnen in den ersten Tagen
ohne Anschreiben zu.

Die Gesuche sind nur , wie seilher, vorzulegen.
Hinsichtlich der die Mannschaften des Feld¬

heeres  einschl . der Etappe betreffenden Ur¬
laub santräge  ergeht demnächst weitere Verfügung. Be¬
züglich ihrer ist vorläufig eine Zusammenstellung nach Frage¬
bogen Formular B angeordnet worden. Dieses Formular
geht Ihnen mit Fvrnmlar A gleichfalls zu. Sie wollen
dasselbe, in den einzelnen Spalten sorgfältig ausgeKllt,
mir bestimmt bis zum 4. März  d . Js . vorlegen.

Die beiden Formulare haben die Zweck, übersichtliche
Angaben, auf die es ankommt , zu schaffen und unnötige
Schreibereien zu verhindern . Dieser Zweck kann aber nur
erreicht werden, wenn die nach dem Vordruck geforderten
Angaben lückenlos gemacht werden. Ich weise hierauf zur
Verhinderung zeitraubender Rückfragen nochmals besonders
hin.

Der Landrat.
Duderstadt.

Gesch.-Nr . III . 1041.
Berlin W. 9, den 6. Februar 1917.

Leipziger Platz 10.

Brerinholzverkauf
An sämtliche Königlichen Regierungen mit Ausnahme

von Aürich, Münster und Sigmaringen.
Die Kohlennot und die große Kälte rasen starke Nach-

ftage nach Brennholz hervor . Ich veranlasse daher die Kö¬
nigliche Regierung, die Oberförster darauf hinzuweisen, daß
sie" von der ihnen durch meine allgemeine Verfügung vom
3. Februar 1916 — III . 7 — erteilten Ermächtigung, an Ge¬
meinden fteihändig Brennholz zum mäßigen Preise zur W-
mTfip mr unbemittelte Bewohner SN verkaufen, nmsang-

Um der Landwirtschaft nicht noch mehr Arbeitskräfte
zu entziehen, sollen die landwirtschaftlichen Betriebsleiter
vorläufig nur dann noch zum Heeresdienst herangezogen
werden, wenn geeigneter Ersatz vorhanden  ist.
Bei parzelliertem Besitz kann auch eine geringere  Mor¬
genzahl eine Zurückstellung rechtfertigen, wenn von den
noch vorhandenen Arbeitskräften die geordnete Weiterfüh¬
rung des landwirtschaftlichen Betriebes in Frage gestellt
ist. Außer den landwirtschaftlichen Betriebsleitern ist auch
die Sicherstellung der u n b e d i n g t n o t w e n d i g e n land¬
wirtschaftlichen Facharbeiter (Schmiede , Stellmacher
usw.) erforderlich. Zurückstellungs- bezw. Urlaubsanträge
Kr diese Personen sind mir umgehend vorzulegen.

Zur Durchführung einer guten Frühjahrsbestellung rei¬
chen Me vorhandenen Hilfskräfte zweifellos nicht aus ; es
müssen daher, wie in den Vorjahren , Beurlaubungen von
Mannschaften des Besatznngs- und Feldheeres erfolgen. I v
erster Linie sind Urlaubsanträge für Mann¬
schaften de « BesatznngSheere» (vrsatzbatl ., irn-

reichen Gebrauch machen.
Auch wiederhole ich die im allgemeinen Erlaß vom

22. Septeinber 1916 — III . 61 -- gegebene Anregung , der
Landbevölkerung geeignete Brennholzschläge zur Selbstwer-
bung zu überlassen.

Wdrucke Kr die Oberförster liegen bei.
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten.
(gez.): Freiherr von Schorlcmer.

I .-Nr . II. 1833. Diez,  den 22. Februar 1917.
Abdruck wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht.
Die Herren Bürgermeister der waldbesitzenden Gemein¬

den werden ersucht, Brennholz aus ihren Forsten zu mäßi¬
gen Preisen an solche Einwohner abzugeben, die durch die
herrschende Kohlennot Mangel an Brennstoffen leiden.

Wer L««»rai.
Duberkadt.
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In Ziffer I der 'Ausfuhrungsbcstrmmungcn zur Vcroid-
nung über Hülsenfrüchte vom 29. Juni 1916 vom 19. Ok¬
tober 1916 erhält der zweite Satz folgende Fassung:

„Der Nachweis gilt als erbracht, wenn es sich um
Mengen von nicht rnehr als 250 Gramm handelt ."

Berlin , den 9. Februar 1917.
Der Minister für Hanvel ««» « cwerve.

Im Aufträge:
Lusenskh.

Der Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten.

Fm Autkraae
Graf von Keyserling!.

Der Minister »e<* Inner » .
Im Aufträge.
Dr. Freund.

Mt . la , VII T . Nr . 3115.
Frankfurt a . M ., den 21. Februar 1917.

Betrifft : Holzabfuhr.
Das Kriegsamt teilt unter erneutem Hinweis auf die

jaußerordentliche Dringlichkeit der Holzabfuhr im Hcerrs-
interesse mit , daß in letzter Zeit trotz aller getroffenen
Maßnahmen rin bedrohlicher Rückgang der Holzabftchr ein¬
getreten ist.

Das stellv. Generalkommando sieht sich daher wiederholt
veranlaßt , an die unteren Verwaltungsbehörden das dring¬
liche Ersuchen zu richten, mit allen Mitteln für eine Stei¬
gerung der Holzabfuhr Sorge zu tragen.

Insoweit es irgend mit der Frühjahrsbestellung zu ver¬
einbaren ist, muß nachdrücklichst darauf hingewirkt werden,
daß die Pserdebesitzer ihre Gespanne in den Dienst der Holz¬
abfuhr stellen. Die Handhabe zur Heranziehung von Be¬
sitzern, welche mindestens zwei Pferde haben, bietet die
Verordnung des Herrn Kommandierenden Generals , Kr. A
Mt . III b Tgb.-Nr . 716/408 vom 24. 1. 17, wonach solche
Fuhrwerksbesitzer aus Anfordern der Ortspolizcibehörde ver¬
pflichtet sind, für von dieser bezeichnete Geschäfte oder Per¬
sonen — gleichgültig, wo letztere ihren Sitz haben, bezw.
wohnen — Holz aus den benachbarten Wäldern anzufahren.

Unverzügliche Anweisung der unterstellten Ortspolizei-
behörden ist geboten.

Außerdem ist halbmonatlich , jeweils bis zum 1. bezw.
15., erstmalig für die zweite Februarhälste , die Zahl der in
der Nutzholzabsuhr tätigen landwirtschaftlichen Gespanne
und der dabei geleisteten Gespanntagewerke einzuberichten
Da das Material an das Kriegsamt weiter gereicht werden
muß, ist rechtzeitige Berichterstattung dringend erivünscht.

Stellv . Generalkommando.
XVIII. Armeekorps.

Bon Seiten des stellvertretenden Generalkommandos.
Ter Chef des Stabes:

de Graaff,
Generalleutnant.

Aus Provinz und Nachvargevieten.
Vaterländischer Hilfsdienst . Aufforderung des

Kriegsamts zur freiwilligeil Meldung gemäß § 7 Ms . 2
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst . Hilss-
dienstpslichtige werden zur Verwendung bei Militärbehör¬
den und Zivilverwaltungen im besetzten Gebiete für folgende
Beschäftigungsarbeiten gesucht: Gerichtsdieust, Post- und
Telegrophendienst, Maschinen- und Hilfsschreiber, Boden¬
dienst, Technischer Dienst, Kraftfahrdienst , Eisenbahndienft,
Bäcker und Schlächter, Handwerker jeder Art , Land- und
Forstwirtschaftlicher Arbeitsdienst , anderer Arbeitsdienst
jeder Art , Pferdcpsleger, Kutscher, Viehwärter . Sicherheits¬
dienst, (Bahnschutz, Gefangenen- und Gefängnisbewachnng),
Krankenpflege. Hilfsdienstpfltchtigc nrit französischen oder
vlämiscken Sprachkenntnissen iverden besonders berücksich¬
tigt . Bis zur endgültigen Ueberweisung an die Bedarfs¬
stellen des besetzten Gebietes wird ein vorläufiger Dienst-
Vertrag abgeschlossen. Die Htlfsdienstpflichtigen erhalten:
freie Verpflegung oder Geldentschädigung für Selbstvcr-
pflegung, freie Unterkunft , freie Eisenbahnsahrt zum Be¬
stimmungsort und zurück, freie Benutzung der Feldpost,
freie ärztliche und Lazarettbehandlung , sowie angemessenen
Lohn für die Dauer des vorläufigen Dienstvertrages . Die
endgültige Höhe des Lohnes oder Gehaltes kann erst beim
Abschluß des endgültigen Dienstvertrages festgesetzt werden
und richtet sich nach Art und Dauer der Arbeit sowie nach
Leistung, eine auskömmliche Bezahlung wird zugesichert.
Im Falle des Bedürfnisses werden außerdem Zulagen ge¬
währt für in der Heimat zu versorgende Familienangehörige.
Tie Versorgung Hilfsdienstpflichtiger, die eine Kriegsdienst¬
beschädigung erleiden, und ihrer Hinterbliebenen wird noch
besonders geregelt. Meldungen nimmt entgegen: das Be¬
zirkskommando in Oberlahnftein . Es sind öeizubrinzen:
Polizeilicher Ausweis (Leumundszcichnis), ctivaige Mili-
tärpapieve , BcschäftiguugsausweiS oder Arbeitspapiere , er¬
forderlichenfalls eine Bescheinigung gemäß 8 9 Abs. 1 des
Gesetzes über den vaterläuoischen Hilfsdienst (Abkehrschein),
Angaben, wann der Bewerber die Beschäftigung antreten
kann. striegsamtsstelle Frankfurt a . M.

Anzeige«.

Bekanntmachung.
Bon Dienstag , den 27 . d. Mts.  ab , wird in den

hiesigen Kolonialwarengeschäften (mit Ausnahme von W.
Bauscher) auf den Nummerabschnitt 11 der Lebensmittel¬
karte 45 Gr . Teigwaren und auf den Nummerabschnitt 12
50 Gr . Hafergrütze ausgegeben. Außerdem stehen in diesen
Geschäften Heringe zum Verkauf.

Freiendiez,  den 24. Februar 1917.
Der Bürgermeister.

An sämtliche Landrats - und Kveisämter.
* . •

J -Nr . 1892 II. Diez,  den 24. Februar 1917.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, entsprechend

der vorstehenden Anordnung zu Verfahren und mir z u m
letzten und vierzehnten jeden Monats,  zum
erstenmal zum 28. Februar , pünktlich zu berichten, wieviel
landwirtschaftliche Gespanne und mit wieviel Pferden in
der Nutzholzabsuhr tätig Ivaren und an wieviel Tagen
Nutzholz abgefahren wurde.

Eventl . ist Fehlanzeige zu erstatten.
Der Lnnvrat : Duderstadt

Ober?örsterei Schaumburg
verkauft Samstag , den 3. März von vormittags
10 Uhr  lab , in den Distrikten Nillhahn , Hirschberg und
Herrnwald 273 Rm. Buchen-Scheit und -Knüppel, 6200
Stück Buchen- und Esthen-Wellen, 69 Rm. Escheu-Scheit und
-Knüppel, darunter 34 Rin . 2 Mtr . lang  geschnitten,
2 Fichtenstämme, 57 Fichtenstangcn 1.—3. Kl. und 240 Fich-
tcnstangen 4.- 7. Kl. Zusammenkunft auf vem Eppenroder
Wege am Hirschberger Felde.

Neromtvmrtltch für die Mbrikttettnua Mckari»Hein. Bad 9m».
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